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Liju Itwv
Das schweizerische Bildungswesen ist föderalistisch aufgebaut,jeder Kanton hat sein
eigenes Schulsystem. Einzig im Bereich des Gymnasiums kann der Bund aufgrund
des Gesetzes über die Freizügigkeit des Medizinalpersonals aus dem Jahre 1877
Vorschriften erlassen. Er hat dies mit der Maturitätsanerkennungsverordnung (MAV) und
dem eidgenössischen Maturitätsreglement getan und damit auf der Stufe des
Gymnasiums gesamtschweizerisch eine gewisse Koordination erreicht. Nach dem Willen
der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) soll nun die MAV 68/72 abgeändert werden
mit dem Ziel der Reduktion der Maturitätstypen und der Maturitätsfächer. Die
Reformvorschläge werden von Dr. J. P. Meylan, Sekretär der Mitelschulkommission der EDK,
erläutert. Der Artikel beruht auf einem Vortrag, der anlässlich der bildungspolitischen
Woche der Feusi Rüedi Schulen am 28.November 1979 in Bern gehalten wurde.

Aktuelle Perspektiven der Gymnasial reform
in der Schweiz

3S i vfe)
von Dr. Jean-Pierre Meylan, Genf

In «Schule - Selbstzweck oder Lebenshilfe» drückt Hanspeter Müller aus, was viele
denken: «Die Maturitätsanerkennungsverordnung (MAV) verhindert jegliche Reform;
sie entzieht sich einem Referendum, sie ist zu einem unkorrigierbaren oder kaum
veränderbaren Massstab geworden.» Obwohl nicht wenige Gymnasien den kleinen
Reformspielraum, den die MAV lässt, durch «innere» Reformmassnahmen geschickt
zu nutzen wussten und bis zu den Grenzen ausloteten, ist diese kategorische Un-
mutsäusserung verständlich, besonders wenn man in der kürzlich erschienenen
Geschichte der MAV («Maturität und Gymnasium» von A. Vonlanthen, U.P. Lattmann und
E. Egger, Haupt, Bern, 1979) nachliest, mit welchem Aufwand und mit welcher Geduld
in der Vergangenheit die kaum umwälzenden Revisionen erkämpft werden mussten.
Generationen dauerte allein schon der Kampf um den lateinlosen Zugang zum Medi-
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